
Nr. 58 Schaffung eines regierungsunabhängigen Parlamentsdienstes 

Für administrative Arbeiten, Informationsbeschaffung, -Verdichtung und 
-analyse, Beurteilung von Rechtsfragen und den Entwurf von parlamenta
rischen Vorstössen steht dem Landtag und seinen Kommissionen kein un
abhängiger Hilfsdienst zur Verfügung. Dieser Mangel begrenzt die Arbeits
kapazität des Parlaments. 

Es wird vorgeschlagen, ein zentrales Landtagssekretariat zu schaffen und 
Sekretariate der Fraktionen mitzufinanzieren (S. 37 1). 

Nr. 59 Schaffung eines neuen Publikationsorgans 

Die LGBl und die Landtagsprotokolle sind mit einer Vielzahl von Gegen
ständen belastet, die weder Gesetze noch eigentliche Protokolle sind. Die 
Übersichtlichkeit leidet 

Es wird vorgeschlagen, diese Publikationsorgane auf ihren Kern zu straf
fen un d die Schaff ung eines zusätzlic hen Publikationsorgans zu prüfen 
(S. 373). 
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